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Positionspapier 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion sowie CDU und CSU geführter Länder
zur Entsorgung und Endlagerung nuklearer Abfälle
Seit Beginn der friedlichen Nutzung der Kernenergie wird in der Bundesrepublik Deutschland die sichere Endlagerung anfallender radioaktiver Abfälle von CDU/CSU, FDP und SPD geplant. Zukünftige Generationen sollen nicht mit der Entsorgung heute entstehender Abfälle belastet werden, doch unser Land läuft Gefahr, das Ziel und den bis heute  technisch-wissenschaftlich entwickelten Stand durch taktisches und ideologisches Verschieben und Verzögern, zu verfehlen.
Das deutsche Entsorgungskonzept sieht vor, alle Arten von Abfällen in tiefen geologischen Formationen endzulagern. Dies stellt die beste Entsorgungsoption dar, da Abfälle hierdurch dauerhaft und sicher von der Biosphäre ferngehalten werden können.

Die Endlagerung radioaktiver Abfälle ist technisch machbar. Die gemeinsamen Beschlüsse von Bund und allen Ländern aus den Jahren 1979, 1981 und 1990 sind die konsensuale Grundlage der nuklearen Entsorgung in Deutschland. Der Salzstock Gorleben soll als Endlager insbesondere für hochradioaktive und wärmeentwickelnde Abfälle, Schacht Konrad als Endlager für radioaktive Abfälle mit vernachlässigbarer Wärmeentwicklung untersucht und bei Eignung als Endlager geplant werden. Die gemeinsamen Beschlüsse wurden im Übrigen von der rot-grünen Bundesregierung 1998 ohne Gespräche mit den Ländern einseitig aufgegeben. Ihre Geltung ist damit nicht aufgehoben.
Für die im Jahr 1979 begonnene Erkundung des Salzstockes Gorleben als Endlager für hochradioaktive Abfälle hat die Bundesregierung seit Oktober 2000 ein Moratorium verhängt. Darüber hinaus setzt die Bundesregierung auf den so genannten Ein-Endlager-Ansatz in Verbindung mit einer noch völlig ungeklärten alternativen Standorterkundung. Beide Elemente des Ansatzes der Bundesregierung sind rechtlich und fachlich mehr als umstritten. Fortschritte bei der Implementierung ihres Ansatzes kann die Bundesregierung seit Regierungsübernahme nicht vorweisen. Der Prozess der Bereitstellung von Endlagern stagniert bzw. wird durch die rot-grüne Bundesregierung verzögert. Die bis 1998 entwickelten und im internationalen Vergleich vorbildlichen Entsorgungsstrukturen in Deutschland sind gefährdet. Die Verantwortung wird von der Bundesregierung bewusst auf kommende Generationen verschoben. Die dezentralen Zwischenlager, deren Prinzip und Bauart (nach dem Vorbild der zentralen Zwischenlager) von führenden Politikern der Bundesregierung vor 1998 noch massiv kritisiert wurden, drohen infolge der Politik der Bundesregierung zu „Quasi-Endlagern“ zu werden. Deren Sicherheit wird von Rot-grün jedenfalls stets gelobt.
Die Position der CDU/CSU-Bundestagsfraktion und der CDU und CSU geführten Ländern (im Folgenden: CDU und CSU) zur Endlagerung radioaktiver Abfälle ist auf der Grundlage des Beschlusses der CDU/CSU-Bundestagsfraktion vom 29.06.2004 (BT-Drs. 15/3492) und des Beschlusses des Bundesrates vom 14.05.2004 (BR-Drs. 0279/04)  fortentwickelt und aktualisiert worden. Sie bilden die Leitlinie für die endlagerbezogenen Arbeiten ab dem Jahr 2006.
1.
Endlagerung fällt in die Verantwortung der Generation, die die Kernenergie nutzt
CDU und CSU bekräftigen, dass die Bereitstellung von Endlagern für die geordnete und sichere Beseitigung aller Ar​ten radioaktiver Abfälle in geeigneten, tiefen geologischen Formationen eine gesamtstaatliche Auf​gabe ist. In Verant​wortung für die kommenden Generationen ist  die Endlagerung in Anknüpfung an das deutsche Entsorgungskonzept von 1979, 1981 und 1990 zielgerichtet und zügig zu verwirklichen. Die Verantwortung unserer Generation, die die Vorzüge der Stromerzeugung aus der Kernenergie nutzt, ist es, die Voraussetzungen für die Endlagerung zu schaffen.
2.
Zwei-Endlager-Konzept ist sicherheitstechnisch vorteilhaft und sachgerecht
In Überein​stimmung mit der Vorgehensweise anderer europäischer Staaten lehnen CDU und CSU den vom BMU verfolgten Ein-Endlager-Ansatz ab. Deutschland würde mit dem Ein-Endlager-Ansatz international einen isolierten Weg beschreiten. Aus heutiger Sicht erscheint die Trennung radioakti​ver Abfälle mit vernachlässigbarer Wärme-Entwicklung (schwach- und mittel​radioaktive Abfälle) von den Wärme entwickelnden radioaktiven Abfällen (ab​gebrannte Brennelemente und hochradioaktive Abfälle) sicherheitstechnisch vorteilhaft und sachgerecht.
Der Bundesrechnungshof (BRH) hat festgestellt, dass der Ein-Endlager-Ansatz des BMU zu einer erheblichen Verzögerung der Entscheidungsprozesse bei der Endlagerung um Jahrzehnte und damit zu volkswirtschaftlichen Mehrkosten in Milliardenhöhe führt. Der BRH kommt ferner zu dem Schluss, dass das Vorgehen des BMU bei der Endlagerfrage „weder zielgerichtet, noch transparent, noch wirtschaftlich“ ist. CDU und CSU teilen die Einschätzung des Bundesrechnungshofes in vollem Umfang.

CDU und CSU bemängeln, dass die bisher vom Bundesumweltministerium zur Endlagerthematik eingeholten bzw. in Auftrag gegebenen Expertisen und Studien mit einem Auftragsvolumen von mehr als 20 Millionen Euro unübersichtlich und nicht zugänglich sind. Auch zur Arbeit des AkEnd, dessen Abschlussbericht im Dezember 2002 vorgelegt worden ist und der Ausgaben in Höhe von 5,8 Millionen Euro verursacht hat, liegt bislang keine Bewertung des Bundesumweltministeriums vor.
3.
Endlager Konrad zügig in Betrieb nehmen
Die rot-grüne Bundesregierung hält das Endlager Konrad zur Aufnahme von radioaktiven Abfällen mit vernachlässigbarer Wärmeentwicklung für sicher und geeignet. CDU und CSU sprechen sich für eine Fertigstellung und Inbetrieb​nahme von "Schacht Konrad" als Endlager aus, sobald der im Mai 2002 zur Zeit der rot-grünen Bundesregierung nach intensiver Prüfung erteilte Planfeststellungsbe​schluss vollziehbar ist. CDU und CSU stellen fest, dass der Hauptanteil dieser Ab​fälle zur Zeit der öffentlichen Hand zuzurechnen ist. Eine Zwischenlagerung dieser Abfälle bis zur Inbetriebnahme eines anderen Endlagers frühestens im Jahr 2030, wie sie das Bundesumweltministerium favorisiert, wird abgelehnt. Die längerfristige oberirdische Zwischenlagerung ist nicht nur aus Gründen der Sicherheit und des Strahlenschutzes nachteilig, sondern verursacht auch weitere Kosten zu Lasten der öffentlichen Haushalte und der Stromkunden.
4.
Salzstock Gorleben zügig weiter erkunden – Moratorium aufheben

CDU und CSU sprechen sich dafür aus, das Moratorium zur Erkundung
des Salzstockes Gorleben aufzuheben und die Erkundungsarbeiten ohne Vorfestlegung mit dem Ziel einer definitiven Aussage zur Eignung von Gorleben als mögliches Endla​ger für Wärme entwickelnde radioaktive Abfälle zu Ende zu führen.

In der Vereinbarung zwischen der Bundesregierung und den EVU hat die rot-grüne Bundesregierung ausdrücklich bestätigt, dass die bisher gewonnenen geologischen Befunde einer Eignungshöffigkeit des Salzstockes Gorleben nicht entgegenstehen. Diese Bewertung wird von den geowissenschaftlichen Sachverständigen der Bundesregierung geteilt.
Alle für die sichere Endlagerung entscheidenden Fragen zum Standort Gorleben werden im atomrechtlichen Planfeststellungsverfahren zu klären sein. Erst für den Fall, dass sich der Standort Gorleben entgegen aller bisherigen Untersuchungsergebnisse als ungeeignet erweisen sollte, ist ein neues Standortauswahlverfahren refinanzierbar und durchsetzbar. 
Die zentralen und dezentralen Zwischenlager für abgebrannte Brennelemente und hochradioaktive Abfälle aus der Wiederaufarbeitung dürfen nicht zu faktischen Endlagern werden. 

CDU und CSU sprechen sich dafür aus, dafür zu sorgen, dass die Entscheidungsprozesse gestrafft und die not​wendigen Entwicklungsarbeiten zur Bereitstellung eines Endlagers für Wärme entwickelnde Abfälle durchgeführt werden. 

Nach Auffassung von CDU und CSU verzögert die vom Bundesumweltministerium in Betracht gezogene Aufsuchung alternativer Wirtsgesteine als Salz in Deutschland die Bereitstellung eines Endlagers um Jahrzehnte und ist daher im Sinne der Verantwortung unserer Generation nicht zielführend und als reine Ablenkung und Verzögerung zu deuten: Hier entzieht sich die Politik ihrer ureigenen Verantwortung.

.
5.
Endlager Morsleben zügig stilllegen- Planunterlagen vervollständigen

CDU und CSU sprechen sich dafür aus, das Planfeststellungsverfahren zur Stilllegung des Endlagers Morsleben zügig zu Ende zu führen. Es darf von der Antragstellerseite, dem Bundesamt für Strahlenschutz, keine weiteren Verzögerungen bei der Einreichung der vollständigen Planunterlagen geben. 
Nach Auffassung von CDU und CSU muss das Bundesumweltministerium aufgrund seiner Weisungskompetenz dafür sorgen, dass eine derartige Verfahrensverschleppung künftig verhindert wird, weil jede weitere Verzögerung zu erheblichen Mehrkosten führt, da u. a. der Offenhaltungsbetrieb über einen langen Zeitraum gewährleistet werden müsste.
6.
Bereitstellung von Endlagern ist eine staatliche Aufgabe

Die Aufgabe der Endlagerung muss unter Kontrolle des Staates bleiben.
Nach unserer Auffassung gibt es keinen Grund, die zur Organisation der Endlagerung bestehenden und auch ausreichenden Vorschriften des Atomgesetzes zu ändern. Die Finanzierung der weit fortgeschrittenen Endlagerprojekte Konrad und Gorleben ist über die Endlager-Vorausleistungsverordnung gesichert. Die von Bundesumweltminister Trittin angekündigte Änderung der Vorschriften über die Endlagerung radioaktiver Abfälle wird von CDU und CSU abgelehnt.
Diese einseitige Vorgehensweise wird den legitimen Ansprüchen der Länder nicht gerecht. Mit einer völlig neuen Standortsuche wäre das Ende der vorhandenen Projekte Schacht Konrad und Gorleben faktisch besiegelt. Außerdem würden 30 Jahre Endlagererfahrung entwertet. Die Finanzierung der Endlagersuche über ein Verbandsmodell wäre auch verfassungsrechtlich höchst bedenklich. Das Vorhaben des Bundesumweltministers ist fachlich, rechtlich und politisch inakzeptabel und wird daher abgelehnt. 
7.
Forschungs- und Kompetenzverbund
Die zur Endlagerung in Forschungszentren, Hochschulen und Unternehmen vorhandenen Kompetenzen müssen gebündelt und konzeptionell neu ausgerichtet werden, wobei niedersächsische Standorte zu stärken sind.

Ergänzend zur Erkundung des Salzstockes Gorleben sind im Rahmen des Eignungsnachweises für ein Endlager weitere Untersuchungen am Standort Gorleben notwendig. Diese betreffen insbesondere das Einlagerungskonzept (Strecken- oder Bohrlochlagerung), die zugehörige Technologie zur Handhabung von Zwischen- und Endlagerbehältern, den qualifizierten Verschluss der Einlagerungshohlräume sowie die standortbezogene Verifizierung von Stoffgesetzen für das Endlagerwirtsgestein Steinsalz.
Bei der im Salzgestein noch erforderlichen Forschung sollen anwendungsorientierte, möglichst durch Projektmittel finanzierbare Arbeiten im Vordergrund stehen.

8.
Informations- und Öffentlichkeitsarbeit

Wir betonen ausdrücklich, dass mit einer geeigneten Informations- und Öffentlichkeitsarbeit, insbesondere an den Standorten Gorleben und Konrad, ein wesentlicher Beitrag zur Akzeptanz und zur Vertrauensbildung in Bezug auf die Entsorgung und die Endlagerung radioaktiver Abfälle in tiefen geologischen Formationen geleistet werden kann. Die Transparenz der Entscheidungsprozesse bei der Endlagerkonzeption ist nach Auffassung von CDU und CSU zur Förderung der Akzeptanz unabdingbar. CDU und CSU kritisieren die erhebliche Einschränkung der Informations- und Öffentlichkeitsarbeit an den Standorten Gorleben und Konrad. Wir unterstützen daher die Einrichtung eines Informationscenters sowie eines Forums zur Information der Bürger vor Ort, das in Abstimmung mit dem Bund, dem Land, dem Landkreis und der Standortgemeinde nicht nur umfassenden Zugang zu allen wichtigen Fachinformationen im Zusammenhang mit der Endlagerung radioaktiver Abfälle ermöglicht, sondern diese auch aktiv vermittelt. Zusätzlich sind für das Erkundungsbergwerk Gorleben und das Endlager Konrad wieder eine großzügige Besucherregelung sowie eine professionell organisierte Öffentlichkeitsarbeit vor Ort vorzusehen. 
9.
Förderung der Standortregionen

Nach Auffassung von CDU und CSU sollten Vorschläge für eine nachhaltige Verbesserung der regionalen Infrastruktur, zur Schaffung von Arbeitsplätzen, von den Interessenvertretern der Endlager-Standortregionen selbst, ggf. mit Unterstützung des Landes, erarbeitet werden.
Die zum Ausgleich der besonderen Lasten bereit zu stellenden Sach- und Personalmittel sollten eng an das Entwicklungskonzept der Standortregion gebunden sein und vor allem die Eigeninitiative von kommunalen Selbstverwaltungsorganen, Vereinen, Verbänden, Unternehmen und anderen Institutionen unterstützen.

CDU und CSU sprechen sich dafür aus, eine neue Bund-Länder-Ver​einbarung abzuschließen, die in Abstimmung mit der Energiewirtschaft eine einvernehmliche und gerechte Regelung zum Ausgleich der beson​deren Lasten mit Blick auf die Endlager trifft.

